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Einleitung 

Demonstrationen gewinnen heute immer mehr an aktueller Brisanz 
nachdem Gruppen protestierender Menschen - meist Jugendliche -
das Bild des Alltags, sei es nun in Kalkar oder in Brokdorf, in Gor-
leben oder in vielen Großstädten prägen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, 
ihre eigenen Ansichten der Öffentlichkeit darzustellen. Manchmal wird 
dieses Vorhaben mit der überzeugenden Kraft der geistigen Argumen-
tation angestrebt, manchmal jedoch wird hierzu auch Gewalt ge-
braucht. 

Das gewalttätige Vorgehen stellt uns vor die Notwendigkeit, das 
Problem der Demonstrationen auch aus dem Blickwinkel des straf-
rechtlichen Schutzes der Rechtsgüter zu betrachten, die durch die 
Durchführung der Demonstration verletzt oder gefährdet werden kön-
nen. Eine Lösung zum Problem des strafrechtlichen Schutzes von 
Rechtsgütern Dritter oder der Allgemeinheit wird nicht befriedigend -
zumindest aber einseitig - sein, wenn dabei nicht auch das Grund-
recht des Art. 8 GG berücksichtigt wird, das mit diesem rechtsgutver-
letzenden Verhalten in Zusammenhang steht. 

Die optimale Kombination der Gewährleistung der verfassungsmä-
ßigen Ausübung des Versammlungsgrundrechts mit dem strafrecht-
lichen Schutz von Rechtsgütern ist und muß die Hauptsorge des heu-
tigen und des künftigen Gesetzgebers und Richters in dieser Angele-
genheit sein. Das Problem ist nicht neu. Es ist ein grundsätzliches Pro-
blem des Rechts schlechthin. Neu ist nur die Weise wie sich dieses 
Problem der heutigen politisch engagierten Massengesellschaft stellt. 
Keine andere als die demokratische Gesellschaftsform hat je mehr Ge-
legenheiten für derartige politisch explosive Demonstrationen, von 
deren rechtlicher Würdigung die Aufrechterhaltung der Rechtsstaat-
lichkeit unserer pluralistischen Gesellschaft abhängt, geboten. 

Wenn man darüber hinaus bedenkt, daß die Kontrolle der prakti-
schen Ausübung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit in be-
stimmten kritischen Situationen (beispielsweise kurzfristige Verbote 
und insbesondere Auflösungsverfügungen von Demonstrationen) nicht 
in den Händen der Justiz, sondern der Polizei liegt, kann man leicht 
verstehen, wie schwierig das Problem der rechtlichen Gesamtwürdi-
gung von Demonstrationen angesichts der konfrontierenden oft mit 
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Vorurteilen versehenen Haltung VOn Polizei einerseits und Demon-
stranten andererseits zu lösen ist. 

Es ist daher wichtig, sich auch mit der verfassungs rechtlichen Seite 
dieses Problems auseinanderzusetzen, um die Funktion, den Charakter 
und auch die rechtlichen Grenzen des Art. 8 GG zu verstehen. Es muß 
sowohl den Demonstranten klar sein, daß sie sich außerhalb des ver-
fassungsmäßig garantierten Bereichs nicht betätigen dürfen, wie auch 
dem Gesetzgeber und dem Strafrichter bewußt sein muß, daß sie ihre 
strafrechtliche Kompetenz nicht innerhalb des verfassungsrechtlichen 
Schutz raums wahrnelunen dürfen. 

An der Textstelle über die Psychologie der Massen und die Sozial-
psychologie wird eine Analyse der den Demonstrationsdelikten zu-
grunde liegenden massen- und sozialpsychologischen Vorstellungen 
vorgenommen. 

Die Behandlung der psychologischen Gesetze, die das Verhalten des 
einzelnen in der Anonymität der "Masse" bestimmen, bereitet den Bo-
den für die Behandlung der Frage der Schuldfähigkeit von Demonstra-
tionstätern. Die Klärung dann der Begriffe "Masse" und "Menge" ste-
hen ebenfalls in Zusammenhang mit den Demonstrationstatbeständen, 
denn in vielen Demonstrationsdelikten wird von einer "Menschen-
menge" gesprochen, z. B. §§ 124, 125 StGB. Es muß also auch deren 
Begriff erklärt und der Unterschied vom "Massenbegriff" unterstrichen 
werden. 

Die Ausführungen zu der Wirkung und der Kraft der Suggestion 
in der Masse stehen ebenfalls in Zusammenhang mit der Frage der 
Schuldfähigkeit bei Demonstrationsausschreitungen. Die abschließende 
Kritik an der Le Bonschen Lehre bringt die, nach Meinung des Ver-
fassers, wichtigsten psychologischen Gesichtspunkte hervor (z. B. Ver-
lust des Gefühls der Verantwortlichkeit), die sowohl vom Strafgesetz-
geber wie auch vom Strafrichter berücksichtigt werden müssen. 

Nicht ausgeklammert werden darf auch die Suche nach den Gründen, 
die den heutigen Bürger und insbesonders den Jugendlichen zum Pro-
testverhalten treiben, das manchmal, wie erwähnt, auf Grund von Ge-
walttätigkeiten ein strafrechtliches Nachspiel hat. Die zutreffenden Aus-
führungen nehmen zwar keinen unmittelbaren Bezug auf die rechts-
dogmatischen Probleme der Demonstrationsdelikte, sie geben aber de-
ren soziologische und sozialpsychologische Ralunen, die nicht ganz ohne 
irgend ein Interesse für die strafrechtliche Behandlung von Demon-
strationstätern ist, (z. B. Strafzumessungsprobleme). 

Von diesem Aspekt aus sind auch alle Ausführungen des ersten Teils 
als Nebengedanken zur strafrechtlichen Hauptproblematik zu verste-
hen. 
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Im strafrechtlichen Hauptteil der Arbeit werden die möglichen sich 
bei den Demonstrationsdelikten ergebenden Probleme behandelt, wo-
bei strafrechtsdogmatische und wo nötig auch rechtspolitische Ansich-
ten bei den Lösungsversuchen zur Sprache kommen. 

Die Begriffe "Gewalt" und "Gewalttätigkeiten" gehen mit vielen 
Demonstrationsdelikten einher; ihre Klärung hat nicht bloß theoreti-
sche Bedeutung, sondern hilft auch bei der richtigen Bewertung und 
Anwendung dieser oder jener Vorschrift. Kennzeichnend ist hier das 
Problem der strafrechtlichen Qualifizierung von Sitzdemonstrationen 
hinsichtlich der Anwendung der Nötigung im § 240 StGB oder des 
Landfriedensbruchs im § 125 StGB - selbstverständlich nur für die-
jenigen, welche Strafwürdigkeit in einem solchen Verhalten von De-
monstranten erblicken. 

Die häufigsten in Demonstrationen vorkommenden Delikte werden 
in der Arbeit in Deliktsgruppen eingeordnet, wobei das Hauptgewicht 
bei der Behandlung des Themas auf die typischen Demonstrationstat-
bestände im Strafgesetzbuch und im Versammlungsgesetz fällt. Hier 
vor allem § 124 StGB und insbesondere der allerwichtigste Land-
friedensbruchparagraph § 125 StGB, der die ganze Problematik der 
Arbeit durchläuft. 

Vom Gesichtspunkt der allgemeinen Tatbestände werden in die Dis-
kussion manche Delikte mit demonstrationsbezogenem Charakter her-
angezogen; zu nennen sind hier vor allem der Widerstandsparagraph 
§ 113 StGB und der Nötigungstatbestand § 240 StGB. 

Im Rahmen des § 240 StGB wird weiterhin das Problem der Güter-
und Interessenabwägung und die zutreffenden Probleme behandelt, 
welche die Verwerflichkeitsklausel des § 240 Abs. 2 vorbringt. 

Unter dem Aspekt der Rechtfertigungsgründe werden bestimmte 
Verhaltensweisen von Demonstranten nicht nur mit Bezug auf die 
positiv-rechtlich anerkannten Gründe zur Aufhebung der Rechtswidrig-
keit der Tat, sondern auch mit Bezug auf die Möglichkeit einer analo-
gen Anwendung de lege lata oder der Normierung de lege ferenda 
eines allgemeinen Rechtfertigungsgrundes, sei es in der Form der 
Wahrnehmung berechtigter Interessen, in der Form der Sozialad-
äquanz oder des Prinzips der Güterabwägung, betrachtet. Es wird sehr 
oft behauptet, daß manche Demonstrationshandlungen rechtlich und 
sozial ethisch durchaus nicht unredlich seien und daß die existierenden 
Rechtfertigungsgründe nicht imstande seien, auch diese Handlungen 
zu umfassen, nachdem sie auf Abwehr und Sicherung des Bestehenden 
ausgerichtet seien und ihnen das dynamische Element der Schaffung 
und Durchsetzung neuer Werte fehle, sie also nur unzureichend die 
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